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§ 5  Organe  
 

 2.     Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der 

Vorsitzende und die beiden Stellvertreter 

die bis zu drei Vorsitzenden. 

  Jeder ist allein vertretungsberechtigt. 

 

§ 5 Organe  
 

2.  Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind die bis     

zu drei Vorsitzenden. 

Jeder ist allein vertretungsberechtigt. 

 

 

 

 

 

Entspricht dem tatsächli-

chen Handeln 
 

 

 

§ 6 Verbandsbeirat 
 

1. Der Verbandsbeirat besteht aus: 

a. geschäftsführendem Vorstand 

• der Verbandsvorsitzende bis zu 

drei gleichberechtigten Verbands-

vorsitzenden 

• bis zu zwei gleichberechtigte Stell-

vertreter 

• Finanzvorsitzender 

• Stellv.  Finanzvorsitzender 

• Verbandsschriftführer  

• Vorsitzender Chorjugend 

 

§ 6 Verbandsbeirat 
 

1. Der Verbandsbeirat besteht aus: 

 

a. geschäftsführendem Vorstand 

• bis zu drei gleichberechtigten Ver-

bandsvorsitzenden 

• Finanzvorsitzender 

• Stellv.  Finanzvorsitzender 

• Vorsitzender Chorjugend 

 

 

 
 

 

 

Stärkung der Jugend 
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b. erweiterter Beirat 

• Mitglieder des geschäftsführenden 

Vorstandes 

• Verbandschorleiter 

• Stellv. Verbandschorleiter 

• Bis zu zwei Bezirksvertreter (zwei je 

Bezirk) 

• Vorsitzender der Chorjugend  

• Jugend-Verbandschorleiter  

• Stellv. Vorsitzender Chorjugend 

 

 

b. erweiterter Beirat 

• Verbandschorleiter 

• Bis zu zwei Bezirksvertreter je Be-

zirk 

 

 

 

 

 

 

Macht definitionsgemäß 

keinen Sinn 
 

 

 

 

Den tatsächlichen Verhält-

nissen angepasst 

§7  Verbandsbeirat 

 

2. Der Verbandsbeirat ist beschlussfähig, wenn 

mehr als die Hälfte der Verbandsbeiratsmit-

glieder anwesend ist. Beschlüsse werden mit 

einfacher Mehrheit gefasst. Jedes Verbands-

beiratsmitglied hat eine Stimme. Bei Stim-

mengleichheit entscheidet die Stimme des 

Verbandsvorsitzenden. 
 

§7  Verbandsbeirat 

 

2. Der Verbandsbeirat ist beschlussfähig, wenn 

mehr als die Hälfte der Verbandsbeiratsmit-

glieder anwesend ist. Beschlüsse werden mit 

einfacher Mehrheit gefasst. Jedes Verbands-

beiratsmitglied hat eine Stimme.  

 

 

Bei mehreren gleichberech-

tigten Vorsitzenden nicht 

mehr sinnvoll 
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§ 7  Verbandsbeirat 

3. Der Verbandsvorsitzende, seine Stellvertreter 

und die übrigen stimmberechtigten Mitglieder 

des erweiterten Beirates werden vom Chorver-

bandstag Die bis zu drei Verbandsvorsitzenden, 

der Finanzvorsitzende und der stellvertr. Fi-

nanzvorsitzende werden vom Chorverbandstag, 

die Bezirksvertreter von den jeweils zuständigen 

Bezirkstagen auf die Dauer von vier Jahren ge-

wählt.   

Der Vorsitzende der Chorjugend wird vom Chor-

jugendtag auf die Dauer von 4  Jahren gewählt. 

Der Verbandschorleiter wird durch den Ver-

bandsbeirat bestellt. 

Scheidet ein Mitglied während einer Wahlperio-

de aus dem Verbandsbeirat  aus, so kann durch 

Beschluss des Verbandsbeirates eine geeignete 

Person aus dem Beirat bis zum nächsten Chor-

verbandstag beauftragt werden. 

§ 7  Verbandsbeirat 

3. Die bis zu drei Verbandsvorsitzenden, der Fi-

nanzvorsitzende und der stellv. Finanzvorsitzen-

de werden vom Chorverbandstag,  die Bezirks-

vertreter von den jeweils zuständigen  Bezirksta-

gen  auf die Dauer von 4  Jahren gewählt. 

Der Vorsitzende der Chorjugend wird vom Chor-

jugendtag auf die Dauer von 4  Jahren gewählt. 

Der Verbandschorleiter wird durch den Ver-

bandsbeirat bestellt. 

Scheidet ein Mitglied während einer Wahlperiode 

aus dem Verbandsbeirat  aus, so kann durch Be-

schluss des Verbandsbeirates eine geeignete Per-

son aus dem Beirat bis zum nächsten Chorver-

bandstag beauftragt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Änderungen ergeben sich 

aus dem oben Geänderten 

§ 7  Musikbeirat 

1. Der Musikbeirat besteht aus dem Verband-

schorleiter, seinem Stellvertreter, dem Ver-

bandsjugendchorleiter, je einem Chorleiter 

aus den Bezirken und dem Verbandsvorsit-

zenden oder einem seiner Stellvertreter. 

Der Verbandschorleiter sowie bis zu vier Be-

§ 7  Musikbeirat 

1.  Der Verbandschorleiter sowie bis zu vier 

Bezirkschorleiter (einer je Bezirk) haben die 

Aufgabe, den Chorverband in allen musikali-

schen Fragen zu beraten und chorische Ver-

anstaltungen, Seminare und Fortbildungen in 

musikalischer Hinsicht zu initiieren und vor-

 

 

Den tatsächlichen Gegeben-

heiten angepasst 
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zirkschorleiter (einer je Bezirk) haben die 

Aufgabe, den Chorverband in allen musikali-

schen Fragen zu beraten und chorische Ver-

anstaltungen, Seminare und Fortbildungen in 

musikalischer Hinsicht zu initiieren und vor-

zubereiten.  

Projektbezogen können weitere Chorleiter 

des Chorverbandes hinzugezogen werden.  

2. Die Bezirkschorleiter werden auf Vorschlag 

des Verbandschorleiters durch den Ver-

bandsbeirat bestellt.  

3. Der Musikbeirat wird vom Verbandschorlei-

ter einberufen und geleitet.  

3.   Der Verbandschorleiter hat Stimmrecht im 

Verbandsbeirat. 

4. Die Beschlüsse des Musikbeirates sind Emp-

fehlungen.  

 

 

zubereiten.  

Projektbezogen können weitere Chorleiter 

des Chorverbandes hinzugezogen werden.  

2. Die Bezirkschorleiter werden auf Vorschlag 

des Verbandschorleiters durch den Ver-

bandsbeirat bestellt.  

 

3.   Der Verbandschorleiter hat Stimmrecht im 

Verbandsbeirat. 

 

§ 15 16  Inkrafttreten der Satzung § 16  Inkrafttreten der Satzung Änderung der Nummerie-

rung 
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 § 15 Datenschutz 

Die Umsetzung der bezüglich Datenschutz recht-

lich notwendigen Maßnahmen für den Chorver-

band sind entsprechend der Datenschutz-

Grundverordnung EU (25.05.2018) und dem Bun-

desdatenschutzgesetz 2018 in einer Datenschutz-

Verordnung im Sinne von  §  7 (7) zusammenfas-

send dargestellt.  

  

Neu 

 

Siehe Datenschutz-

Verordnung 


